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Datum
Veranstalter:

Verantwortlicher des Vereins:

Veranstaltung: Disco o Müllsäcke: Stück
Versammlung o
Vortrag o
Tanzveranst. o
sonstiges o

Sicherheitsdienst Verein o
Security o

Schlüssel Nr. übernommen
Schlüssel retourniert übernommen

Stromzähler Nr. 15501020 Heizung Stand Stand
6115900 Licht Stand Stand

FF 34819523 Stand Stand
FF 8494654 Stand Stand

i.O. Mängel
Vorhaus / Stiegenhaus Boden o o

Wände o o
Einrichtung o o

WC Anlage Boden o o
Wände o o
Einrichtung o o

Küche Boden o o
Wände o o
Einrichtung o o

Kultursaal Boden o o
Wände o o
Heizkörper o o
Vorhänge o o
Einrichtung o o

GEMEINDE PREITENEGG
Bezirk Wolfsberg - Kärntnen

9451 Preitenegg 5

Veranstaltung im Kultursaal 
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Verein: Kultursaal in Ordnung / mit den oben angeführten Mängel / übernommen

am: von:

Gemeinde: Kultursaal in Ordnung / mit den oben angeführten Mängel / übernommen

am: von:

welche die Veranstaltung sowohl im als auch vor dem Rüsthaus zu überwachen haben und für die 
Sicherheit und Ordnung verantwortlich sind. Der Ausschank in Gläsern und Flaschen wird untersagt.
Der jeweilige Veranstalter haftet für die volle firmenmäßige Bereinigung der Schäden sowie für die

ordnungsgemäße Reinigung der Veranstaltungsräume.

Der Bürgermeister:

Franz Kogler e.h.

Für die Gemeinde Preitenegg:

Der Ausschank von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren ist verboten.
Die Jugendschutzbestimmungen nach dem Kärntner Jugendschutzgesetz sind einzuhalten.

Die Vergnügungssteuer ist binnen 14 Tagen abzurechnen. Wird dies nicht durchgeführt,
ist die Vergnügungssteuer in voller Höhe der abgestempelten Karten zu entrichten.

Mit Beschluss des Gemeindevorstandes vom 03. Mai 2001 wurde festgelegt:
Bei der Anmeldung der Veranstaltung hat der Veranstalter drei Aufsichtspersonen namhaft zu machen,


